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Glossar zur Vorlage 

"Arbeitsmarktstatistik, Zielerreichung" 

 

 

Erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (eLb):  

Als erwerbsfähige Leistungsberechtigte gelten gem. § 7 SGB II Personen, die das 15. 
Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben, 
erwerbsfähig sind, hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Bundesrepublik Deutschland haben.  

Als erwerbsfähig gilt gem. § 8 SGB II, wer nicht durch Krankheit oder Behinderung auf 
absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen 
Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.  
Hilfebedürftigkeit ist gem. § 9 SGB II definiert durch die fehlende Möglichkeit seinen 
Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt der mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft 
lebenden Personen aus eigenen Mitteln (bspw. durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit, 
dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen oder durch Hilfen von Angehörigen 
oder anderen Sozialleistungsträgern) zu bestreiten. 

 

Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb):  

Alle Personen innerhalb einer BG, die nicht im erwerbsfähigen Alter sind (unter 15 Jahren 
und über der Altersgrenze nach § 7a SGB II) oder aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Leistungsfähigkeit und evtl. rechtlicher Einschränkungen nicht in der Lage sind, mindestens 
drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu 
arbeiten, können als nicht erwerbsfähige Mit-glieder einer Bedarfsgemeinschaft bei 
Hilfebedürftigkeit Leistungen erhalten.  
In Abgrenzung zum nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach SGB II erhalten die 
nicht erwerbsfähigen Personen, die nicht in Bedarfsgemeinschaften mit 
Leistungsberechtigten leben, Leistungen im Rahmen der Sozialhilfe gem. SGB XII. 
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Bedarfsgemeinschaft (BG): 

Eine Bedarfsgemeinschaft (BG) bezeichnet eine Konstellation von Personen, die im selben 
Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften. Eine BG (gem. § 7 SGB II) hat mindestens 
einen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb). 

Der Begriff der BG ist enger gefasst als derjenige der Haushaltsgemeinschaft respektive 
Wohnungsgemeinschaft, zu der alle Personen gehören, die auf Dauer in einem Haushalt 
leben und wirtschaften. So zählen z. B. Großeltern und Enkelkinder sowie sonstige 
Verwandte und Verschwägerte nicht zur BG.  

Von jedem Mitglied der BG wird erwartet, dass es sein Einkommen und Vermögen zur 
Deckung des Gesamtbedarfs aller Angehörigen der BG einsetzt (Ausnahme: Kinder). Es 
besteht eine sog. bedingte Einstandspflicht. 

Zweckgemeinschaften (wie z. B. Studenten-WGs) fallen nicht unter die Definition der BG. 

 

 

Integration:  

Als Integrationen im Sinne der Kennzahlen nach § 48a SGB II werden nur diejenigen 
Übergänge in Erwerbstätigkeit gezählt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, die 
Hilfebedürftigkeit – auch längerfristig – zu überwinden. Erfasst wird die Aufnahme einer 
sozialversicherungspflichtigen oder selbständigen Tätigkeit, auch wenn diese durch 
Beschäftigung begleitende Leistungen wie Eingliederungszuschuss oder Einstiegsgeld 
gefördert wird. Eintritte in eine vollqualifizierende berufliche Ausbildung, insbesondere duale 
Berufsausbildung oder schulische Berufsausbildung mit anerkanntem Berufsabschluss, 
werden ebenfalls als Integration erfasst, da hiermit die Aussichten für eine dauerhafte 
Vermeidung der Hilfebedürftigkeit steigen. 

 

Langzeitleistungsbezieher (LZB):  

Langzeitleistungsbezieher (LZB) sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den 
vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren (§ 6 Abs. 1 RVO zu § 
48a SGB II). Damit nicht Zeiten vor Vollendung des 15. Lebensjahres und somit der 
Nichterwerbsfähigkeit in den Betrachtungszeitraum der Dauerermittlung eingehen, werden 
LZB erst ab Vollendung des 17. Lebensjahres ausgewiesen. 
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Leistungen zum Lebensunterhalt (LLU):  

Die Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt, die für die Kennzahl „Veränderung der 
Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)“ 
ermittelt wird, setzt sich gemäß § 4 Abs. 1 der RVO zu 48a aus den folgenden vom Bund 
finanzierten Leistungsarten zusammen:  

 Arbeitslosengeld II-Regelbedarf (§ 20)  

 Sozialgeld-Regelbedarf und Mehrbedarfe (§ 23)  

 Mehrbedarfe (§ 21)  

 Einmalleistungen (§ 24 Abs. 1)  
 

 

Median:  

Der Wert, der genau in der Mitte einer Datenverteilung liegt, nennt sich Median oder 
Zentralwert. Die eine Hälfte aller Individualdaten ist immer kleiner, die andere größer als der 
Median. Bei einer geraden Anzahl von Individualdaten ist der Median die Hälfte der Summe 
der beiden in der Mitte liegenden Werte. 
 

 

Vergleichstyp (VT):  

SGB II-Vergleichstyp - Die SGB II-Vergleichstypen sind ein Instrumentarium für den SGB II-
Bereich, das eine Vergleichsmöglichkeit der Ergebnisse von SGB II-Trägern im Sinne eines 
Benchmarking schafft. Dazu wurden jeweils Träger mit ähnlichen Arbeitsmarktbedingungen 
zu Gruppen, so genannten SGB II-Typen zusammengefasst. 

 

 

Jahresfortschrittswert (JFW):  

Die Jahresfortschrittswerte sind die Summen der Berichtsmonate Januar bis zum 
entsprechenden Berichtsmonat.  
 

 

Berichtsmonat: 

Die Statistik veröffentlicht die Daten immer für sogenannte Berichtsmonate.  Der 
Berichtsmonat ist nicht identisch mit dem Kalendermonat, denn der Berichtsmonat beginnt 
am Tage nach einem Stichtag und endet mit dem nächsten Stichtag. 
Dieser Stichtag ist der Tag an dem zum Beispiel die Arbeitslosen gezählt werden und liegt 
immer in der Mitte eines Kalendermonats. Lediglich in der Beschäftigungsstatistik liegt der 
Stichtag am letzten Tag des Kalendermonats. Die Benennung des Berichtsmonats entspricht 
dem Monat, in dem der Stichtag liegt. 
Veröffentlicht werden die statistischen Daten eines Berichtsmonats zum sogenannten 
Veröffentlichungstermin. Aufgrund der technischen und fachlichen Aufbereitung liegt dieser 
Termin ca. zwei Wochen nach dem Stichtag. 


	Erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (eLb):
	Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb):
	Bedarfsgemeinschaft (BG):
	Integration:
	Langzeitleistungsbezieher (LZB):
	Leistungen zum Lebensunterhalt (LLU):
	Median:
	Vergleichstyp (VT):
	Jahresfortschrittswert (JFW):
	Berichtsmonat:

